
REGIERUNGSRAT

15. November 2023

Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung); Vernehmlassung

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats z
Landammann

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 23. August 2023 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur Änderung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) im Bereich gewaltfreie Erziehung Stellung zu nehmen. 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Er un­
terstützt das Ziel, jegliche Form von Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen und einen gesellschaftli­
chen Bewusstseinswandel herbeizuführen.

Eidgenössisches Justiz- und Polizei­
departement
Frau Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider
Bundesrain 20
3003 Bern

Die vorgeschlagene Präzisierung des Zivilgesetzbuchs zur ausdrücklichen Verankerung der gewalt­
freien Erziehung setzt den Fokus auf präventive Massnahmen zum Wohl der Kinder und zur Unter­
stützung von Familien in Konfliktsituationen. Die vorgeschlagene Änderung des ZGB steht im Ein­
klang mit der Sozialplanung des Kantons Aargau und entspricht den Massnahmen der UN-Kinder­
rechtskonvention.

^oana Filippi 
Staatsschreiberin

Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

z.K. an
• zz@bj.admin.ch

Der Regierungsrat anerkennt die Wichtigkeit der Beratungs- und Informationsangebote für Kinder 
und Eltern und setzt sich bereits mit geeigneten Massnahmen für einen erleichterten Zugang zu die­
sen Angeboten ein. Gemäss erläuterndem Bericht findet die Umsetzung der Stärkung der bestehen­
den, niederschwelligen Beratungs- und Hilfsangebote für die Eltern und Kinder wie bisher durch die 
Kantone statt. Der Regierungsrat unterstützt die kantonale Gestaltungsfreiheit sowohl in der Defini­
tion als auch in der Ausgestaltung des bedarfsgerechten Angebots. Er begrüsst, dass mit der vorge­
schlagenen Regelung keine neuen Verpflichtungen zulasten der Kantone verbunden sind.

Der Regierungsrat ist mit der geplanten Anpassung des ZGB einverstanden und stimmt der Ver­
nehmlassungsvorlage zu.

KANTON AARGAU

mailto:regierungsrat@ag.ch
http://www.ag.ch/regierungsrat
mailto:zz@bj.admin.ch
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Landammann und Standeskommission 

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 11 

info@rk.ai.ch 
www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Per E-Mail an 
zz@bj.admin.ch 

Appenzell, 23. November 2023 

Änderung des Zivilgesetzbuchs (Gewaltfreie Erziehung) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 23. August 2023 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Än-
derung des Zivilgesetzbuchs (Gewaltfreie Erziehung) zukommen lassen. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst die geplante Gesetzesrevi-
sion, welche das Recht auf gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch statuiert. Sie schliesst 
sich den Stellungnahmen von Kinderschutz Schweiz und der Konferenz der kantonalen Sozi-
aldirektorinnen und Sozialdirektoren an. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im A ftrage von Landammann und Standeskommission 
Der reiber: 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement, Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 

Al 013.12-381.3-1089875 1-1 
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Herisau, 10. November 2023 

 

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung); Stellung-

nahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Das eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) hat am 23. August 2023 das Vernehmlassungs-

verfahren zur Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) für eine gewaltfreie Erziehung von Kindern er-

öffnet. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 23. November 2023. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Er ist der Meinung, dass die Anstrengungen, eine gewaltfreie Erziehung in der Schweiz zu garantieren, weiter 

verstärkt werden müssen. Er begrüsst daher die vorgesehene Erweiterung des Art. 302 Abs. 1 ZGB, mit wel-

cher dieser Grundsatz explizit im Zivilgesetzbuch verankert werden soll. Die vorgeschlagenen Ergänzungen 

passen mithin in die Konzeption der bereits bestehenden Regelungen, verdeutlichen diese (Art. 302 Abs. 1 

Satz 2 ZGB) oder sorgen für ein weitergehendes Beratungsangebot (Art. 302 Abs. 4 ZGB), soweit ein solches 

nicht schon besteht. Für die Fallarbeit einer KESB bietet die neue Bestimmung zudem eine ausdrückliche und 

differenziertere Teil-Definition des zu Recht im bestehenden Art. 302 Abs. 1 ZGB allgemein gehaltenen Be-

griffs des Kindeswohls. Gewalt in der Erziehung wäre demnach neu auch ein ausdrücklicher Aspekt der Ge-

fährdung des Kindeswohls.  

 

Wie die geltende Bestimmung bleibt auch die neue Regelung mit Blick auf die Formulierung "andere Formen 

entwürdigender Gewalt" interpretationsbedürftig. Diese Offenheit in der Formulierung (körperliche Gewalt und 

andere Formen entwürdigender Gewalt) ist jedoch zu befürworten, da sie den Zielen der UN-Kinderrechtskon-

vention entspricht. 

 

Auch die Ergänzung des Art. 302 ZGB mit einem vierten Absatz unterstützt der Regierungsrat. Dieser Absatz 

zeigt den Willen des Gesetzgebers, einerseits die Prävention zu verstärken und andererseits die Unterstüt-

zungsangebote für Inhaberinnen und Inhaber der elterlichen Sorge, wo sie noch unzureichend sind, auszu-

bauen. Der ausdrückliche Auftrag an die Kantone, Beratungsangebote für Eltern und Kinder zu schaffen, ist 

Bundesamt für Justiz 
3003 Bern 
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aus Sicht des Regierungsrates daher ebenfalls zu begrüssen, da er mit Blick auf Art. 171 ZGB ausdrücklich 

auch nicht verheiratete Eltern und deren Kinder umfasst und den Fokus auf Formen der häuslichen Gewalt im 

weiteren Sinn legt. 

 

Abschliessend hält der Regierungsrat fest, dass seiner Meinung nach eine gemeinsame Sensibilisierung von 

Bund und Kanton, sowohl der Eltern als auch der Kinder und Jugendlichen für ihre Rechte, sinnvoll und wün-

schenswert wäre. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

    

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber  

 



  

Kanton Bern  
Canton de Berne  
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJ  PD 
Per  E-Mail  an:  zz@bj.admin.ch  

RRB Nr.: 	 1255/2023  

Direktion: 	 Direktion für Inneres und Justiz 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

22. November 2023  

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme.  Er  stimmt  der  Gesetzesände-
rung zu und nimmt zu einzelnen Aspekten wie folgt Stellung: 

Generell:  
Der  Regierungsrat begrüsst  die  explizite gesetzliche Verankerung  der  gewaltfreien Erziehung 
im Zivilgesetzbuch und verspricht sich davon insbesondere eine wichtige Signalwirkung. Stu-
dien zeigen, dass  in der  Schweiz unterschiedliche Formen  von  Gewalt  in der  Erziehung nach 
wie vor und  in  allen Milieus verbreitet sind. Oft steht eine solche Gewaltanwendung im Zusam-
menhang mit einer Überforderungssituation. Für Fachpersonen vereinfacht ein klares  Signal  
durch eine Anpassung  der  Gesetzgebung  die  Kommunikation mit  den  Eltern und  die  Themati-
sierung  von  Unterstützungsangeboten. 

Hinweise zu  Art. 302  Abs.  4  ZGB: 
Dass  die  Sicherstellung  des  Zugangs zu Beratungsstellen und damit auch  die  nähere Definition  
des  benötigten Angebots  in die  Zuständigkeit  der  Kantone fällt, erscheint dem Regierungsrat 
schlüssig. So kann  die  Umsetzung auf Basis bestehender Angebote gewährleistet werden.  Der  
Kanton Bern kennt bereits ein vielfältiges  Informations-  und Unterstützungsangebot für Eltern, 
welches er mitfinanziert, das  der  ganzen Bevölkerung zur Verfügung steht und Aspekte  der  ge-
waltfreien Erziehung mitumfasst. 
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Massnahmen auf nationaler Ebene: 
Um  den  Signalcharakter  der  neuen Bestimmung zu erhöhen, erachtet  der  Regierungsrat zusätz-
liche Massnahmen auf nationaler Ebene als angezeigt.  Er  ist deshalb  der  Meinung, dass  der  
Bund insbesondere im Zuge  der  Inkraftsetzung  des  Artikels  in den  ersten Jahren mit nationalen 
Kampagnen Sorgeberechtigte für  die  gewaltfreie Erziehung sensibilisieren und so dem Ansin-
nen zu einer nachhaltigen Wirkung verhelfen sollte.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern bittet 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  22,  November  20231 Version: 2 I  Dok.-Nr.:  276389 I  Geschäftsnummer: 2023.DIJ.10742 	 1/2  



Kanton Bern  
Canton de Berne  

Sie zudem,  die  Kantone frühzeitig über  den  Start einer nationalen Kampagne zu avisieren, da-
mit  die  zuständigen Stellen  der  Kantone ihre Öffentlichkeitsarbeit gezielt darauf ausrichten kön-
nen.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Hinweise sowie  des  Anliegens 
bezüglich zusätzlicher nationaler Kampagnen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

Philippe  Müller 	 Christoph  Auer  
Regierungspräsident 
	

Staatsschreiber 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  17.  November  20231 Version: 7 I  Dok.-Nr.:  2081898  Geschäftsnummer: 2023.DIJ.10742 	 2/2  



Landeskanzlei
Kasernenstrasse 31
4410 Liestal
T 061 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
vwwv.bl.ch

BASEL
LANDSCHAFT

REGIERUNGSRAT

jl
I
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Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement

zz@bi.admin.ch

Liestal, 31. Oktober 2023

Vcrneh m lassu n g betreffe nd
Anderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Besten Dank für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Anderungen in Artikel 302 Absatz 1 und Absatz 4 des Zivilge-
setzbuches.

Wir schlagen vor, den zweiten Satz, der neu in Absatz 1 eingefügt werden soll, neu wie folgt zu
formulieren:
<Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche,
geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen; das Knd hat ein Recht auf eine ge-.
waltfreie Erziehung.r lm Erläuternden Bericht wäre auszuführen, dass damit ein Recht auf eine
Erziehung ohne körperliche Strafen und ohne psychische Gewalt gemeint ist. Unseres Erachtens
ist nicht klar, was mit dem verwendeten Begriff <entwürdigende Gewalt> gemeint ist. Was für ein
Anspruch daraus abgeleitet werden kann, könnte im Erläuternden Bericht geklärt werden. Eine
Pflicht der Eltern ohne Anspruch des Kindes scheint nicht logisch.

Wir schlagen vor, Absatz 4 wie folgt zu ergänzen:
<Die Kantone sorgen dafür, dass sich die Eltern und das Kind bei Schwierigkeiten in der Erziehung
gemeinsam oder einzeln an Beratungsstellen wenden und weitertührende lJnterstützungsange-
bote in Anspruch nehmen können.> Unseres Erachtens reicht es nicht, Kinder und Jugendliche nur
zu beraten. Sie sollen in gewaltbelasteten Situationen mit weiterführenden Angeboten aktiv unter-
stützt werden.

'""p'äär/y
Monica6scnwino
Regierungspräsidentin

r. {"^ Die;-ax
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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I Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Eidgenössisches Justiz- und Polizeideparte-
ment EJPD

per E-Mail an:
zz@bj.admin.ch

Basel, 7. November 2023

Regierungsratsbeschluss vom 7. November 2023
Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung)
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. August 2023 haben Sie uns die Unterlagen zur Änderung des Zivilgesetz-
buches (Gewaltfreie Erziehung) zur Vernehmlassung zugestellt. Der Kanton bedankt sich für die
Möglichkeit zur Stellungnahme.

Die Änderung des ZGB und die damit einhergehende Verankerung der gewaltfreien Erziehung im
Sinne einer Leitlinie für die Erziehung, ohne dabei eine Erziehungsmethode vorzuschreiben, be-
grüssen wir. Die bestehende Regelung über die elterliche Sorge wird mit der neuen Regelung in-
haltlich verdeutlicht und präzisiert. Ausführungen in der Botschaft zum Recht der Kinder auf eine
gewaltfreie Erziehung und was unter «anderen Formen entwürdigender Gewalt» zu verstehen ist,
unterstützen die Auslegung der Bestimmung. Die Förderung und Verbesserung des Zugangs zu
Beratungsstellen für Eltern und Kind im Sinne einer flankierenden Massnahme begrüssen wir
ebenfalls. Der Kanton BaseI-Stadt schenkt diesem Anliegen mit der Ausrichtung von Finanzhilfen
an die Familien-, Paar- und Erziehungsberatung bereits heute verstärkte Beachtung. Wünschens-
wert ist, zusätzlich zu den in der Vorlage genannten Beratungsstellen, weitere Angebote für Sor-
geberechtigte, wie etwa Elternbildung und Entlastungsangebote zu erwähnen.

Der Kanton Basel-Stadt spricht sich ferner dafür aus, in Art. 302 Abs. 1 VE ZGB neben dem Ver-
bot der körperlichen Bestrafung auch das Verbot der psychischen Bestrafung ausdrücklich aufzu-
nehmen. An der Wendung «anderen Formen entwürdigender Gewalt» im Sinne eines Auffangtat-
bestandes soll indessen festgehalten werden, damit er von Wissenschaft und Praxis
weiterentwickelt werden kann. Wir schlagen vor, Art. 302 Abs. 1 zweiter Satz VE ZGB etwa fol-
gendermassen zu formulieren:

[....]. Insbesondere haben sie das Kind ohne Anwendung von körperlichen und psychischen Be-
strafungen sowie anderen Formen entwürdigender Gewalt zu erziehen.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

j==>

Beat Jans

Regierungspräsident

^ .-n^i-^n^y
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40 

www.fr.ch/ce 

 

Fribourg, le 14 novembre 2023 

2023-928 
Modification du code civil (Éducation sans violence) : procédure de consultation 

Madame la Conseillère fédérale, 

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier de mise en consultation du 

23 août 2023. Le Conseil d’Etat remercie le DFJP pour l’élaboration du projet et l’invitation à 

prendre position concernant l’objet susmentionné. 

À titre liminaire, le Conseil d’Etat salue cette nouvelle avancée pour les droits de l’enfant. En ce qui 

concerne le contenu du projet de loi, nous vous transmettons ci-dessous nos remarques et 

propositions. 

La motion 19.4632 Bulliard-Marbach demande d’inscrire le droit à une éducation sans violence 

dans le code civil afin de protéger les enfants contre les châtiments corporels, les violences 

psychologiques et contre toute forme de rabaissement. L’art. 302 al. 1 CC du projet prescrit que les 

parents sont tenus d’élever leurs enfants « sans recourir à des châtiments corporels ni à d’autres 

formes de violence dégradante ». Le terme dégradant nous renvoie au droit international prohibant 

la torture et tout autre traitement inhumain et dégradant. Or, il s’agit ici, selon nous, de toute 

violence (jegliche Gewalt) et le libellé de cette modification législative devrait être plus proche de 

la demande de la motionnaire et plus parlant pour les parents. Sans détailler ce qui doit être compris 

dans cette notion de violence, le législateur pourrait s’inspirer plutôt, de l’avis du Conseil d’Etat, de 

l’art. 19 al. 1 CDE qui mentionne « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou 

mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la 

violence sexuelle ». 

Le Conseil d’Etat partage l’avis exprimé au sein du rapport explicatif relatif à l’importance des 

mesures d’accompagnement et les programmes de sensibilisation afin de l’imiter la violence à 

l’encontre des enfants. De ce point de vue, le projet d’ajout de l’alinéa 4 est à saluer. Toutefois, à 

l’instar de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), il 

insiste sur l’importance de mesures pour renforcer les effets de l’introduction de ces nouvelles 

normes relatives à l’éducation sans violence. Il serait assurément judicieux que la Confédération 

entame une discussion avec les cantons pour prévoir des mesures communes afin d’encourager la 

prévention, la sensibilisation et l’information. Elle pourrait envisager de soutenir, en partenariat 

avec les cantons, une étude, afin d’identifier où se situent les lacunes dans le dispositif d’aide 

actuel.  

Conseil d’Etat 

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg 

PAR COURRIEL  

Département fédéral de justice et police DFJP 

Madame Elisabeth Baume-Schneider 

Conseillère fédérale 

Palais fédéral ouest 

3003 Berne 

 

 

Courriel :zz@bj.admin.ch 
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Conseil d’Etat CE 
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En vous remerciant de tenir compte des remarques précédentes, nous vous prions de croire, Madame 

la Conseillère fédérale, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Didier Castella, Président 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

 

Copie 

— 

à la Direction de la santé et des affaires sociales, pour elle et pour le Service de l’enfance et de la jeunesse ; 

à la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ; 

à la Chancellerie d'Etat. 

 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le Conseil d'Etat 

7322-2023 

Geneve, le 15 novembre 2023 

Departement federal de justice et police 
Madame Elisabeth Baume-Schneider 
Conseillere federale 
Palais federal ouest 
3003 Berne 

Par courriel zz@bj.admin.ch 

Concerne : modification du code civil (Education sans violence) ouverture de la 
procedure de consultation 

Madame la Conseillere federale, 

Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a pris connaissance de votre courrier du 
23 aoüt 2023 relatif a la procedure de consultation sur la modification du code civil 
(Education sans violence). 

Globalement, il est favorable a l'ajout de l'al. 4 a l'art. 302 CC. Par ailleurs, le Conseil d'Etat 
estime qu'il est important de faire connaitre ces nouveaux articles du code civil et ainsi de 
sensibiliser la population a une education sans violence des enfants. 

En annexe, vous trouverez le detail de sa prise de position sur le sujet. 

En vous remerciant de prendre en campte la position du canton de Geneve, nous vous 
prions de croire, Madame la Conseillere federale, a l'assurance de notre consideration 
distinguee. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

La chanceliere : Le president : 

Annexe mentionnee 
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Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

An das
Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD)

Glarus, 7. November 2023
Unsere Ref: 2023-170

Vernehmlassung i. S. Anderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung)

Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und teilen lhnen mit, dass sei-
tens des Kantons Glarus die vorgesehenen Anderungen begrüsst werden.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den rat

E-Mail an (PDF- und Word-Version)
- zz@bj.admin.ch



 

 

Die Regierung 
des Kantons Graubünden 
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Il Governo 
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Sitzung vom 
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14. November 2023 

 

Protokoll Nr. 

 

870/2023 

    

    
 

Eidgenössiches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3004 Bern 
  

 

Per E-Mail (PDF- und Word-Version) zustellen an: 

zz@bj.admin.ch  

 

Vernehmlassung EJPD - Änderung des Zivilgesetzbuchs (Gewaltfreie Erzie-

hung) 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
  

Mit Schreiben vom 23. August 2023 erhalten die Kantone Gelegenheit, sich in oben-

genannter Angelegenheit zu äussern. Nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen 

nehmen wir dazu wie folgt Stellung: 

 

Mit dem neuen Art. 302 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) 

wird die gewaltfreie Erziehung im ZGB verankert, was ein deutliches Signal des Ge-

setzgebers hinsichtlich des besonderen Schutzes der Unversehrtheit der Kinder und 

Jugendlichen darstellt, wie es auch bereits in der Bundesverfassung verankert ist. Al-

lerdings bedauern wir die Ablehnung der Ergänzung der Bestimmung durch den Be-

griff der "psychischen Gewalt", zumal die Begründung, wonach es sich dabei um eine 

schwierig mess- und definierbare Form von Gewalt handle, nicht überzeugt. Psychi-

sche Gewalt ist eine in der Praxis bewährte Begrifflichkeit, welche sich sehr wohl de-

finieren und zuordnen lässt, selbst wenn sie sich oft unter individuellen Umständen 

manifestiert und zur Feststellung Fachwissen erforderlich ist. 

mailto:zz@bj.admin.ch
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Mit der zweiten Bestimmung in Art. 302 Abs. 4 ZGB werden die Kantone verpflichtet, 

für ein genügendes Beratungsangebot zu sorgen, welches Eltern und Kinder sowohl 

gemeinsam als auch einzeln bei Schwierigkeiten in der Erziehung in Anspruch neh-

men können. Diese Bestimmung hat auch zum Ziel, bereits bestehende Beratungs- 

und Hilfsangebote für Eltern und Kinder auszubauen beziehungsweise den Zugang 

dazu zu verbessern, da nach Ansicht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- 

und Jugendfragen (EKKJ) die Versorgung mit Beratungsangeboten, aufgrund regio-

naler Unterschiede, nicht überall gleichermassen gewährleistet sei. Im Kanton Grau-

bünden besteht mit der Elternberatung für Familien mit Kindern bis fünf Jahre, den 

Beratungsstellen des schulpsychologischen Dienstes, der Sozialberatung in den Re-

gionen sowie weiteren Beratungsangeboten von Gemeinden und Vereinen bereits 

ein breit gefächertes und niederschwelliges Angebot für Eltern, Kinder und Jugendli-

che. Des Weiteren bietet die Opferhilfe Graubünden anonyme und fachkompetente 

Beratungen für Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige bei Fällen von sexu-

eller, physischer und psychischer Gewalt an.  

 

Hinsichtlich der im Erläuternden Bericht erwähnten Sensibilisierungs- und Informati-

onskampagnen stellt sich die Frage, wie die gewünschte Wirkung der neuen Rege-

lung erzielt werden kann. In den Unterlagen sind keine Angaben ersichtlich, ob die 

Kampagnen beispielsweise durch den Bund koordiniert werden oder die Kantone in 

die Pflicht genommen werden.  

 

In diesem Sinne erscheinen beide Bestimmungen der Vorlage sinnvoll und sind folg-

lich zu begrüssen. 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

 Peter Peyer  Daniel Spadin 

 
 



RÉPUBUi ET CANTON DU JUBA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Département fédéral de justice et police
Madame la Conseillère fédérale
Elisabeth Baume-Schneider
3003 Berne

Hôtel du Gouvernement
2, rue de ['Hôpital
CH-2800 Delémont

t +41 32 420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancelterie@jura. ch

en word et PDF et par courriel à : zz@bi. admin. ch

Delémont, le 19 décembre 2023

Modification du Code civil (Education sans violence)

Madame la Conseillère fédérale,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura accuse réception de votre courrier relatif à la
procédure de consultation susmentionnée et il vous en remercie.

Il préavise favorablement le projet de modifications du Code civil proposé par le Conseil fédéral.
Plus particulièrement, il salue le fait que « l'éducation sans violence » ne soit pas formulée comme
une interdiction ni comme un droit de l'enfant mais bien comme un principe directeur de l'éducation
de l'enfant par ses parents. La solution choisie, mettant l'accent sur le bien de l'enfant et surt'aide
appropriée a apporter aux parents et aux enfants concernés, respecte le but recherché par la motion.
On ne parle plus de sanctions mais bien de prévention et d'accompagnement afin de permettre, à
long terme, un changement de posture de certains parents.

Au surplus, le Gouvernement jurassien n'a pas de remarque particulière à formuler sur les
modifications proposées et tout en vous remerciant de prendre note de ce qui précède, il vous prie
de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'expression de sa haute considération.
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Justiz- und Sicherheitsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 59 17 
jsdds@lu.ch 
www.lu.ch 
  

 

 
Eidgenössisches  
Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
 
Per E-Mail 
zz@bj.admin.ch 

Luzern, 7. November 2023 
 
 
Protokoll-Nr.: 1127 
 
 
Änderung des Zivilgesetzbuches – Gewaltfreie Erziehung 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 23. August 2023 haben Sie die Kantonsregierungen im Rahmen eines Vernehmlassungs-
verfahrens eingeladen, zum Vorentwurf für eine Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie 
Erziehung) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
und äussern uns im Namen und Auftrag des Regierungsrates wie folgt:  
 
Wir begrüssen und unterstützen es, dass eine ausdrückliche Verankerung der gewaltfreien Er-
ziehung auf Gesetzesstufe – und zwar wie vorgesehen – im Zivilgesetzbuch (ZGB) erfolgt. Als 
Teil bzw. Ergänzung der Bestimmung zur elterlichen Erziehung ist diese neue Norm in 
Art. 302 ZGB, konkret dem entsprechend erweiterten Absatz 1, an der richtigen Stelle veror-
tet. Ebenfalls befürworten wir, dass diese gesetzliche Festschreibung der gewaltfreien Erzie-
hung durch eine Regelung ergänzt wird, welche den Zugang für Eltern wie auch Kinder zu 
Stellen mit Beratungs- und Hilfsangeboten bei Erziehungsschwierigkeiten gewährleistet. Der 
Fokus dieser Reform ist damit zu Recht programmatisch und präventiv auf die Verhinderung 
von Gewalt in der Erziehung sowie auf die Unterstützung und Hilfestellung für Eltern und Kin-
der bei der Bewältigung von Konfliktsituationen gerichtet.  
 
Die gesetzliche Verpflichtung der Eltern zur gewaltfreien Erziehung erachten wir als wichtig 
für sämtliche Fachpersonen (z.B. schulische Fachpersonen, ausserfamiliäre Betreuungsperso-
nen, Beistandspersonen etc.), welche Familien, in denen Gewalt ein Thema ist, beraten und 
mit ihnen zusammenarbeiten. Dies deshalb, weil die gesetzliche Verankerung der gewalt-
freien Erziehung die Rechtslage klar zum Ausdruck bringt. Die Bestimmung dient nicht zuletzt 
der Prävention, da nun in Beratungen oder Sensibilisierungskampagnen auf eine Gesetzesbe-
stimmung Bezug genommen werden kann.  
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Kern der Neuregelung ist die Schaffung einer neuen programmatischen Gesetzesbestimmung 
mit Leitbildcharakter, die als klares Signal des Gesetzgebers und Verdeutlichung der bereits 
bestehenden elterlichen Verpflichtung die Stärkung der Prävention zum Ziel hat. Vor diesem 
Hintergrund erachten wir die vorgeschlagene gesetzliche Umschreibung, was unter gewalt-
freier Erziehung zu verstehen ist («ohne Anwendung von körperlichen Bestrafungen und an-
deren Formen entwürdigender Gewalt»), als zu eng. Sie fokussiert unseres Erachtens gerade 
mit Blick auf den programmatischen Charakter der Norm unnötigerweise und eher kontra-
produktiv zu sehr auf den Gewaltbegriff. Gerade auch etwa unsere drei deutschsprachigen 
Nachbarländer sehen hier weiter gefasste, deutlich weniger auf den Gewaltbegriff fokussie-
rende Formulierungen vor. Wird der Aspekt der «Entwürdigung» als Grundelement solcher 
bereits nach geltendem Recht unzulässigen Handlungen in den Vordergrund gestellt und zu-
dem die teils schwierige Fassbarkeit des Gewaltbegriffs berücksichtigt, empfiehlt sich eine 
Anpassung des Gesetzesvorschlags des Art. 302 Abs. 1 ZGB wie folgt: 
 
«Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, 
geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen. Insbesondere haben sie das Kind 
ohne Anwendung von körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen For-
men der Entwürdigung zu erziehen.» 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Ylfete Fanaj 
Regierungsrätin 
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DT LÀ RÉPUBLIQU^E Eî
CANTON DE NEUCHATTL

Département fédéral de justice et police
Palais fédéral ouest
3003 Beme

consultation

Madame la conseillère fédérale,

Le Conseil d'État vous remercie de I'avoir associé à la procédure de consullation relative au
projet de modification de I'article 302 du code civil, prévoyant d'inscrire expressément dans la
loi l'interdiction des châtiments corporels et autres actes dégradants à I'encontre des enfants.

ll n'est plus contesté aujourd'hui que la violence n'a pas sa place dans l'éducation d'un enfant.
Les parents doivent assurer la sécurité, la protection et le soutien de leurs enfants, ainsi que
leur transmettre les règles et les valeurs propres à leur permettre de s'insérer dans la société.
Cela étant, la proposition de modification du code civil n'emporte pas la conviction du Conseil
d'Etat quant à la nécessité d'inscrire dans la loi comment les parents doivent éduquer leurs
enfants, avec en outre le risque d'attiser la peur d'un interventionnisme étatique.

Toutefois, conscient gue la Suisse a été exhortée, sur le plan international, à légiférer en la
matière, le Conseil d'Etat peut se rallier à la proposition de modification de I'alinéa 1.

Par contre, en l'état, le Conseil d'État s'oppose au nouvel alinéa 4 qui viendrait compléter
l'article 302 du code civil. Dès lors qu'il vise la mise en place des offices de consultation en
cas de difficultés, cet alinéa crée inévitablement de nouvelles obligations financières. Votre
communication indique d'ailleurs: « Les offres d'aide et de conseil adressées aux parents
comme aux enfants devront être étoffées. Elles existent déjà, mais leur nature et leur
accessibilité varient d'une région à I'autre. Les cantons devront s'assurer qu'en cas de
difficultés dans l'éducation, ces services sont suffisamment disponibles. L'objectif est de
conseiller les parents et l'enfant à titre préventif et de les aider au besoin à surmonter un
conflit ».

Envoi oar courrier électronique

Modification du code civil (Éducation sans violence): ouverture de la procédure de



Or, le projet n'indique rien sur les moyens qui seront alloués aux cantons pour développer de
telles offres. ll s'agit certainement d'un oubli et nous vous remercions d'y remédier sans quoi
nous ne pouvons pas soutenir le nouvel alinéa 4 de l'article 302 du code civil.

En dernier lieu, comme souhaité, et en cas de besoin de précisions concernant la présenle
prise de position du Conseil d'État neuchâtelois, ce dernier vous laisse le soin de prendre
contact directemenl avec M. Christian Fellrath, chef du service cantonal de protection de
l'adulte et de la jeunesse (christian.fellrath@ne.ch ou 032 889 66 67).

En vous remercianl d'avoir pris connaissance de ce qui précède, nous vous prions de croire,
Madame la conseillère fédérale, à l'expression de notre haute considération.

Neuchâtel, le 15 novembre 2023

Au nom du Conseil d'Etat

Le président,
A. RIBAUX

La chancelière,
S. DESPLAN
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KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach I 246, 637 I Stans

Telefon 041 6l 8 79 02, ww.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL
Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement EJ PD
Frau Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider
Bundeshaus West
3003 Bern

Telefon 041 61 8 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 21. November 2023

Anderu ng des Zivi lgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung). Stellu ng nahme

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 23. August 2023 eröffnete das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD) unter anderem bei den Kantonen das Vernehmlassungsverfahren in Sachen An-
derung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung). Für die Möglichkeit zur Stellungnahme
bedanken wir uns.

Der Kanton Nidwalden begrüsst die vorgeschlagene Anderung des Zivilgesetzbuches zu ge-
waltfreier Erziehung. Wir verweisen auf unsere nachfolgende Begründung.

Begründung

1,1 Einleitende Bemerkungen

Die Förderung einer gewaltfreien Erziehung ist v.on grosser Bedeutung für unsere Gesell-
schaft. Wir begrüssen daher die vorgeschlagene Anderung des Zivilgesetzbuches durch den
Bundesrat, welche die gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankern soll und so einen wichtigen
Schritt in Richtung einer gewaltfreien Erziehung darstellt. Sie zeigt deutlich, dass Gewalt ge-
genüber Kindern in keiner Form toleriert wird und leistet einen wichtigen Beitrag zur Prävention
von Kindesmisshandlung.

Die neue Regelung macht klar, dass körperliche Bestrafungen und andere Formen erniedri-
gender Gewalt in der Erziehung nicht akzeptabel sind. Sie dient als klares Signal des Gesetz-
gebers und verdeutlicht die bereits bestehende elterliche Verpflichtungzut gewaltfreien Erzie-
hung. Dies kann dazu beitragen, das Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen und die
Akzeptanz von Gewalt in der Erziehung weiter zu senken.

Darüber hinaus wird die Gesetzesänderung begrüsst, da der Bundesrat die Prävention stärken
möchte, indem er Eltern in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt und gewaltfreie Alternativen
aufzeigt und auch eine Verbesserung des Zugangs zu Erziehungsberatungsstellen vorsieht.
Dies ist eine wichtige flankierende Massnahme, die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unter-
stützen und dazu beitragen kann, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

1
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Die Gesetzesänderung stellt somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Kindeswohls
und zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen dar. Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Schweiz
ihre internationalen Verpflichtungen ernst nimmt und sich für den Schutz von Kindern vor Ge-
walt einsetzt.

Die Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung im ZGB wird insbesondere aufgrund
der nachfolgenden Punkte begrüsst und unterstützt:

- Gewalt in der Erziehung ist noch weit verbreitet

Die Notwendigkeit des neuen Gesetzesartikels ist klar: Studien zeigen, dass körperliche und
psychische Gewalt an Kindern in der Schweiz weiterhin Teil des Alltags ist. Fast 507o aller

Kinder in der Schweiz erleben zu Hause körperliche und/oder psychische Gewalt.

- Gewalt in der Erziehung hat nur negative Effekte

Es ist wissenschaftlich belegt, dass Gewalt in der Erziehung nur negative und zum Teil lang-
anhaltende Folgen für die betroffenen Kinder hat. Psychische und physische Gewalt erschüt
tern das Vertrauen des Kindes und seine Beziehung zu den Eltern, erhöhen das Risiko für
psychische Probleme, geringeres Selbstvertrauen sowie für verminderte kognitive Fähigkei-
ten, um nur einige der negativen Folgen zu nennen.

- Kinder haben den Anspruch auf einen umfassenden Schutz vor atlen Formen von
Gewaltanwendung, insbesondere in der Erziehung

Dieser Anspruch liegt in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) begründet; die Schweiz

ratifizierte diese im Jahr 1997. Artikel 19 verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Ge-

setzgebungs- und weiteren Massnahmen zu treffen, um das Kind u.a. vor jeder Form körper-

licher oder psychischer Gewaltanwendung, vor Verwahrlosung oder Ausbeutung einschliess-
lich des sexuellen Missbrauchs zu schützen.

- Die Verankerung der gewaltfreien Erziehung im ZGB ist ein starkes Signal

Für den gesellschaftlichen Weg hin zum Schutz des Kindes vor allen Formen der Gewalt ist

die Verankerung der gewaltfreien Erziehung im Zivilgesetzbuch richtig, da damit deutlich ge-

zeigt wird, dass jegliche Gewalt als Mittel der Erziehung nicht zu rechtfertigen ist. Studiener-
gebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung Zwar werden Körper-

itrafen zunehmend als nicht gesetzeskonform betrachtet, doch hält beispielsweise noch

immer ein Drittel der Sorgeberechtigten Schläge auf den Hintern für erlaubt. Auch bezüglich
psychischer Gewalt bieten geltende Normen den Sorgeberechtigten wenig Klarheit. Es braucht

ein klares gesetzgeberisches Signal, dass jegliche Form von Gewalt in der Erziehung keinen

Platz hat.

- Eltern und Kinder brauchen einen niederschwelligen Zugang zu Stellen mit Bera'
tungs-, Hilfs- und Unterstützungsangeboten

Mehrheitlich reagieren Sorgeberechtigte aus einer Überforderung heraus mit Gewalt in der

Erziehung. Fachlich kompetente und niederschwellig zugängliche Beratungsstellen und Ent-

lastungsangebote leisten einen wichtigen Beitrag bei der Unterstützung von Eltern und helfen

dadurch, Gewalt in der Erziehung zu verhindern. Auch der Elternbildung kommt eine grosse

Bedeutung zu.

Hinweise zu den einzelnen Bestimmungen

2.1 Zu Art.302 Abs. l ZGB

Aus juristischer Sicht erfüllt die Formulierung die Forderung, dass ein Recht auf gewaltfreie

Erziehung im ZGB verankert wird. Es wird klar gesagt, dass Eltern in der Erziehung keine

2
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körperliche Gewalt und keine entwürdigende Gewalt (worunter die psychische Gewalt fällt),
anwenden dürfen. Dieses Gebot einer Erziehung ohne Gewalt kann als Recht der Kinder auf
gewaltfreie Erziehung gelesen werden.

Wichtig ist zudem, dass in der Botschaft (analog zum erläuternden Bericht) ausgeführt wird,
was unter der Bezeichnung <andere Formen entwürdigender Gewalt> zu verstehen ist. Sie

umfasst alles, was das Kind herabsetzt und in seiner Würde verletzt, was alle Formen von
physischer und psychischer Gewalt einschliesst.

Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass die Kombination einer gesetz-

lichen Verankerung der gewaltfreien Erziehung und entsprechenden Sensibilisierungs- und

Präventionsmassnahmen zu einer Verringerung der Gewalt gegen Kinder führen.

2.2 Zu Art. 302 Abs. 4ZGB

Die Ergänzung von Artikel 302ZGB durch Abs. 4 wird b.egrüsst. Gewalt der Sorgeberechtigen
gegenüber ihren Kindern hat ihren Ursprung oft in einer Uberforderung, die zu Verunsicherung,
Frustration und letztlich verletzendem Verhalten führt. Die bedarfsgerechte Unterstützung der
Sorgeberechtigten ist entscheidend für die Prävention vor Gewalt. Die Unterstützung und För-

derung der Erziehungskompetenz im Rahmen der gewaltfreien Erziehung trägt zur Stärkung
des einvernehmlichen (freiwilligen) Kindesschutzes bei. Mit dessen Stärkung (in Form von Be-

ratungs-, Hilfs- und Unterstützungsangeboten) ist in der Folge eine Entlastung des behördli-
chen Kindesschutzes enrvartbar.

ln der vorliegenden Fassung des neuen Abs. 4 werden lediglich <Beratungsstellen> erwähnt,
doch sind für die Gewaltprävention auch weitere Formen der Unterstützung von Sorgeberech-
tigten (wie z.B. Elternbildung oder Entlastungsangebote) wertvoll. Diese sollen im Gesetzes-
text im Abs. 4 unter einem allgemeinen Begriff ebenfalls Enruähnung finden. Der vorgeschla-
gene Gesetzestext könnte folgendermassen ergänzt werden: <Die Kantone sorgen dafür, dass
sich die Eltern und das Kind gemeinsam oder einzeln bei Schwierigkeiten in der Erziehung an

Beratungsstellen wenden und weitere Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen können.>

3 Weiteres Vorgehen

lm erläuternden Bericht betont der Bundesrat mehrmals die Wichtigkeit von Sensibilisierungs-
und Aufklärungskampagnen, ln der Tat muss die neue gesetzliche Regelung der Bevölkerung
in geeigneter Weise vermittelt werden: Die klare gesetzliche Norm einer Erziehung ohne Ge-
walt soll zu einer gesellschaftlichen Norm werden und zu einer Senkung der Akzeptanz von

Gewalt in der Erziehung führen. Der Bund soll mit nationalen Kampagnen Sorgeberechtigte
für die gewaltfreie Erziehung sensibilisieren. Weiter sollen die Kantone Sorgeberechtigte und

Kinder aktiv auf Beratungs- und Unterstützungsangebote hinweisen, welche sie in Anspruch
nehmen können.

Die Erklärung der Verankerung der gewaltfreien Erziehung in Artikel 3O2 ZGB sollte für die

Bevölkerung verständlich sein. Eltern müssen nachvollziehen können, warum die rechtliche
Verankerung im ZGB im Gegensatzzum Strafgesetzbuch die Prävention stärkt und nicht die
staatlichen Sanktionsmöglichkeiten betont. Laut dem Vernehmlassungsdokument (Seite 1 1)

liegt der Fokus auf Sensibilisierung und Unterstützung, nicht auf Bestrafung und Kriminalisie-
ruÄg der Eltern, immer mit dem Ziel, die Situation des Kindes zu verbessern. Dies mag für
Fachleute klar sein, aber die Bevölkerung könnte es als Bevormundung und Belastung emp-
finden. "Jetzt dürfen wir nicht einmal mehr mit den Kindern schimpfen! Was wird uns der Staat
als Nächstes vorschreiben?" könnte die allgemeine Stimmung sein'

Die Kantone müssen Wege finden, um das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen lnsti-

tutionen zu stärken. Dies ist besonders wichtig in jenen Kantonen, in denen sowohl die KESB-
Dienstleistungen als auch Beratungsdienste angeboten werden, wie es im Kanton Nidwalden
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der Fall ist. Es muss insbesondere geprüft werden, wie Kindern det Zugang zu Beratungsstel-
len erleichtert werden kann. Es wäre hierzu zu begrüssen, wenn der Bund Beispiele aus an-
deren Ländern mit ähnlichen Ansätzen zur Verfügung stellen könnte'

4 Fazlt

Der Regierungsrat Nidwalden bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und spricht

sich für die vorgeschlagene Anderung aus.

Freundl Grüsse
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Die französische Version ist massgebend.  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren  
 

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) dankt Ihnen bestens 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung). 

Die SODK begrüsst die Vorlage für die Gesetzesrevision, mit welcher der Grundsatz der gewaltfreien 
Erziehung explizit im Gesetz verankert werden soll. Sie ist der Meinung, dass die Schweiz mit dieser 
Revision die Grauzone des geltenden Rechts verlässt um den Kindern und Jugendlichen künftig 
klar ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung zu garantieren. Jede Erfahrung von Gewalt verursacht 
Leid und ist eine Verletzung der körperlichen und psychischen Integrität von Kindern. Während derzeit 
sowohl das Zivil- als auch das Strafgesetzbuch erst zum Zug kommen, wenn die Gewalt bereits statt-
gefunden hat, wird diese neue klare Leitlinie Erziehenden und Fachpersonen, die sich darauf beziehen 
können, als Orientierung dienen. Sie wird ein starkes Zeichen gegen Gewalt in der Erziehung setzen. 

Bei der vernehmlassten Änderung von Artikel 302 Absatz 1 ZGB ist der Vorstand SODK, der den 
Vorschlag im Detail diskutiert hat, der Ansicht, dass die gesetzliche Verankerung des Grundsatzes der 
gewaltfreien Erziehung im Gesetz als Recht des Kindes formuliert werden sollte. Eine solche Formu-
lierung könnte beispielsweise lauten: «Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, die ohne 
körperliche Bestrafung und jegliche andere Form von Gewalt auskommt.» Damit würde Artikel 302 Ab-
satz 1 ZGB dem Anspruch auf Schutz der körperlichen und psychischen Integrität entsprechen, der in 
Artikel 11 BV2 sowie Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 19 KRK verankert ist. Nach Ansicht des Vorstands 
SODK würde diese Formulierung die Stellung des Kindes als Rechtssubjekt stärken. Die Meinung des 
Bundesrates, wonach eine solche Formulierung zusätzliche Komplikationen verursachen und als indi-
viduell durchsetzbarer Anspruch des Kindes verstanden werden könnte, teilt der Vorstand SODK nicht. 
Ob eine Erwähnung des Rechts in Artikel 302 Absatz 1 ZGB dem Anliegen dienen würde, sollte in einer 
neuen rechtlichen Analyse geklärt werden. Schliesslich sind einige Mitglieder der SODK der Ansicht, 
dass man sogar noch weiter gehen sollte, indem man ein Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erzie-
hung basierend auf dem Kindeswohl in allen Lebensbereichen in das Gesetz aufnimmt.  

Die Plenarversammlung SODK fordert ausserdem, dass in der Botschaft des Bundesrates zu dieser 
Vorlage die Formen von Gewalt, denen das Kind ausgesetzt sein kann3, explizit aufgeführt werden und 

                                                   
1 Die französische Version ist massgebend. 
2 Im Französischen ist Artikel 11 BV als «droit» formuliert, während die deutsche Version lautet: «Kinder und Jugendliche haben 

Anspruch auf […]». 
3 Unter Bezugnahme auf Artikel 19 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK), 

der besagt: «Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs‑, Verwaltungs‑, Sozial- und Bildungsmassnahmen, um 
das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlo-
sung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Missbrauchs zu schüt-
zen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder 

einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.» 

Per Mail an: zz@bj.admin.ch   
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ausdrücklich erwähnt wird, dass psychische Gewalt heute in der Schweiz die am weitesten verbreitete 
Form der Gewalt in der Erziehung ist4. 

Insgesamt ist die SODK überzeugt, dass die Anstrengungen zur Prävention von Gewalt in der Erzie-
hung – die in der Schweiz auch heute noch weit verbreitet ist5 – verstärkt werden müssen. Die Einfüh-
rung dieser neuen Norm sollte daher zum Anlass genommen werden, die Prävention, die Sensibilisie-
rung und die Information zu verstärken. Die SODK bedauert deshalb, dass der Bund keine Massnahmen 
vorgesehen hat, um die Einführung dieser neuen Gesetzesbestimmungen zu begleiten. Und dies, ob-
wohl im erläuternden Bericht erwähnt wird, dass begleitende Sensibilisierungs- und Informationskam-
pagnen entscheidend sind6. 

In seinen Empfehlungen für die Schweiz 2021 hat der UN-Kinderrechtsausschuss unser Land dazu 
aufgefordert, unverzüglich eine Bestimmung in die Gesetzgebung einzuführen, die körperliche Züchti-
gung in allen Bereichen (darunter zu Hause, in der Schule, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in alter-
nativen Schutzeinrichtungen und in Justizvollzugsanstalten) ausdrücklich verbietet, und genügend Res-
sourcen bereitzustellen für Sensibilisierungskampagnen, die positive, gewaltfreie und partizipative For-
men der Kindererziehung und Disziplin fördern und die negativen Folgen von körperlicher Züchtigung 
aufzeigen. Die vom Ausschuss verwendete Formulierung lässt darauf schliessen, dass er die zuvor 
genannten Empfehlungen als hochprioritär einstuft. Nach Ansicht der SODK sollten seine Empfehlun-
gen ernst genommen und Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt in der Erziehung 
vorgesehen werden. Dabei liegt der Mehrwert des Grundsatzes der gewaltfreien Erziehung im Zivilge-
setzbuch gerade in seiner Bedeutung für die Prävention. 

Nach Ansicht der SODK braucht es daher ein zwischen Bund und Kantonen koordiniertes Vorge-
hen auf nationaler Ebene, um die Prävention, die Sensibilisierung und die Information rund um 
diese Problematik zu fördern – umso mehr als die Studien ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein 
Verbot von Gewalt in der Erziehung allein nicht ausreicht, um die Fallzahlen zu senken. In den letzten 
Jahren haben Bund und Kantone in verschiedenen Bereichen beispielhaft zusammengearbeitet – man 
denke etwa an die Bekämpfung häuslicher Gewalt. Diese Aktivitäten könnten hier als Inspiration dienen. 
Die SODK fordert daher den Bund auf, in Zusammenarbeit mit den Kantonen parallel zum Inkrafttreten 
der Gesetzesrevision eine Reihe von Massnahmen vorzusehen, um gleichzeitig sowohl die Inhaberin-
nen und Inhaber der elterlichen Sorge für eine gewaltfreie Erziehung als auch die Kinder und Jugendli-
chen für ihre Rechte zu sensibilisieren. Zudem ist auch die Fachwelt regelmässig zu informieren. 

Die SODK begrüsst grundsätzlich die Ergänzung von Artikel 302 ZGB mit einem Absatz 4. Dies trägt 
effektiv zur Verdeutlichung bei, dass diese neuen Normen den Fokus präventiv auf das Wohl des Kindes 
und die Hilfestellungen für Eltern und Kinder in Konfliktsituationen richten. Der Vorstand SODK schlägt 
allerdings den folgenden Zusatz vor: «Die Kantone sorgen dafür, dass sich die Eltern und das Kind bei 
Schwierigkeiten in der Erziehung gemeinsam oder einzeln an Beratungsstellen wenden und andere 
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen können.» Sie ist nämlich überzeugt, dass die Prävention 
von Gewalt in der Erziehung über unterschiedliche Massnahmen erfolgt, die sich nicht auf den Zugang 
zu Beratungsstellen beschränken. Auch andere Formen der Unterstützung, wie etwa Elternbildungs-
kurse, sind sehr sinnvoll. 

Zudem erachtet es die SODK als notwendig, dass in der Botschaft ausgeführt wird, auf welche Arten 

von Strukturen sich der Begriff «Beratungsstellen» bezieht. In diesem Zusammenhang erscheint ihm 

wichtig, dass diese Beratungsstellen zum Dispositiv im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und nicht 

des Kinder- und Jugendschutzes gehören. Auch ist vorzusehen, dass diese Angebote Kindern und Ju-

gendlichen direkt zugänglich sind, das heisst ohne die Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers der 

elterlichen Sorge. Im Übrigen setzt die SODK derzeit ein Projekt um, in dessen Rahmen voraussichtlich 

                                                   
4 Eine kürzlich durchgeführte Studie der Universität Freiburg, die das Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz unter-
suchte und eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zu Ge-

walt» von Kinderschutz Schweiz lieferte, kam zum Schluss, dass es durchschnittlich etwa in jeder Schulklasse ein Kind gibt, das 
regelmässig körperlich bestraft wird, und dass jedes vierte Kind regelmässig psychische Gewalt erfährt (siehe SCHÖBI BRI-
GITTE, HOLMER PAULINE, RAPICAULT ANGELA, SCHÖBI DOMINIK, Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine 

wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Institut de 

recherche et de conseil dans le domaine de la famille, Université de Fribourg, 2020 [SCHÖBI ET AL. 2020]).  
5 Vgl. Fussnote 4 
6 Vgl. insbesondere S. 3 und S. 10 des erläuternden Berichts zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur Änderung des 

Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) 
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2025 eine zentrale Telefonnummer für Opfer eingeführt wird. Dies wird sehr wahrscheinlich ein Türöff-

ner sein, sodass sich auch junge Opfer von Gewalt in der Familie Hilfe holen können. 

Weiter verlangt der Vorstand SODK, dass in der Botschaft präzisiert wird, welche Aufgaben von den 

Kantonen in Zusammenhang mit der Einführung dieser Ergänzung erwartet werden, und dass die all-

fälligen, namentlich finanziellen Auswirkungen für die Kantone ausgewiesen werden. Heute ist nämlich 

die Bereitstellung von Beratungsangeboten für Kinder und Familien in manchen Kantonen eine kommu-

nale Aufgabe, die nicht in jedem Fall vom Kanton finanziell unterstützt wird. 

Um schliesslich in Erfahrung bringen zu können, wie das bestehende Angebot erweitert werden müsste, 
und damit griffige Massnahmen getroffen werden, die den konkreten Bedürfnissen entsprechen, wären 
nach Ansicht der SODK Daten zu den bestehenden Angeboten in den Kantonen und zur Nutzung dieser 
Leistungen erforderlich. So könnten allfällige Lücken im bestehenden Hilfsangebot identifiziert werden. 
Diese Daten fehlen heute schweizweit. Die Optimus-Studie 3 7

 zur Kindeswohlgefährdung in der 
Schweiz hatte gezeigt, dass zwar viele Kantone bereits über ein gut ausgebautes Netz von Unterstüt-
zungsangeboten verfügen, aber aufgrund grosser Unterschiede beim Hilfsangebot nicht alle betroffenen 
Kinder und Eltern überall die gleiche Unterstützung erhalten. Die Erhebung von Informationen zu die-
sem Thema wäre aus Sicht der SODK ein wichtiger Schritt, um die Umsetzung von Artikel 302 Absatz 4 
ZGB zu unterstützen. Da es sich um ein umfangreiches Vorhaben handelt und eine solche Datenerhe-
bung nur sinnvoll wäre, wenn sie auf nationaler Ebene erfolgt, würde die SODK eine Unterstützung 
durch den Bund begrüssen, beispielsweise durch die Kofinanzierung einer entsprechenden Studie.  

 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Die Präsidentin  Die Generalsekretärin 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Regierungsrätin 

                                                   
7 Kindeswohlgefährdung in der Schweiz. Formen, Hilfen, fachliche und politische Implikationen. 2018. Siehe: 

https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/themen/kindes-und-erwachsenenschutz/optimus3/?sourceurl=/optimus3? 

https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/themen/kindes-und-erwachsenenschutz/optimus3/?sourceurl=/optimus3?


Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement 
Bundeshaus West 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 89 42 
info.sk@sg.ch 

Regierung des Kantons St.Gallen 
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St.Gallen, 13. November 2023 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: Änderung des Zivilgesetzbuches 
(Gewaltfreie Erziehung); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 23. August 2023 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung des 
Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und 
nehmen gern wie folgt Stellung. 

Wir begrüssen die Schaffung einer Grundsatznorm, welche die gewaltfreie Erziehung im 
Zivilgesetzbuch (SR 210; abgekürzt ZGB) verankert. Auch wenn die geltenden gesetzli-
chen Regelungen das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung bereits garantieren, kann die 
explizite Verankerung im ZGB dem Grundsatz zusätzlich Nachdruck und Bedeutung ver-
leihen. Wir begrüssen auch die flankierende Massnahme, die niederschwelligen Bera-
tungs- und Hilfsangebote für die Eltern und Kinder auszubauen. 

Handlungsspielraum bei der kantonalen Umsetzung sicherstellen 
Den Kantonen ist bei der Umsetzung die grösstmögliche Freiheit einzuräumen. Daher ist 
im konkretisierenden Abschnitt im erläuternden Bericht auszuführen, dass eine kantonale 
Freiheit in der Umsetzung besteht und eine Delegation von Aufgaben an die kommunale 
Ebene möglich ist. 

Umfassendere Umschreibung 
Aus fachlicher Sicht ist zu begrüssen, dass sowohl der Zugang seitens Eltern als auch 
seitens Kinder verankert wird. Nebst unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen ist Über-
forderung ein zentraler Auslöser von Gewalt in der Erziehung. Nebst Erziehungsbera-
tungsstellen kommt verschiedenen weiteren Unterstützungsangeboten wie Entlastungsan-
geboten oder der Elternbildung eine zentrale Rolle in der Prävention und Früherkennung 
zu. In Bezug auf den Zugang zu Angeboten für Kinder und Jugendliche weiterhin wichtig 
sind etwa die Schulsozialarbeit, die Kinder- und Jugendarbeit, die Beratung und Hilfe 147 
sowie Notunterkünfte für Kinder und Jugendliche. Es sind entsprechende Ergänzungen in 
der Botschaft angezeigt, um die Bedeutung dieser verschiedenen Unterstützungsformen 
zu betonen. 
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Stefan Kölliker 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Volkswirtschaftlichen Nutzen aufzeigen 
Entgegen der Aussage des Berichts des Bundesrates in Abschnitt 5.3 kann mit Blick auf 
die Forschung zu Auswirkungen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen dieser Vorlage 
durchaus ein positiver Nutzen auf die Volkswirtschaft zugeschrieben werden. Im Rahmen 
von Forschungen zu Auswirkungen von belastenden Kindheitserlebnissen (zum grossen 
Teil verschiedene Formen der Gewalt in der Erziehung) wurden mitunter auch Kosten von 
längerfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. zwölffach erhöhtes Risiko für ei-
nen Suizidversuch, siebenfache Wahrscheinlichkeit für Alkoholismus) geschätzt. So 
kommt eine Studie für die Schweiz' zum Ergebnis, dass sich die Kosten, die auf belas-
tende Kindheitserlebnisse und deren negativen Folgen zurückzuführen sind, auf 2,9 Pro-
zent des BIP belaufen. Die Effekte dieser Vorlage zu beziffern ist kaum möglich, positive 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft sind dennoch auf Basis des aktuellen Forschungs-
stands zu erwarten, was in der Botschaft Erwähnung finden sollte. 

Nationale Kampagnen als Unterstützung 
Die Vorlage unterstreicht die Bedeutung von Sensibilisierungs- und Aufklärungsmassnah-
men, weist aber keine Auswirkungen auf den Bund aus. Aus unserer Sicht wären natio-
nale Kampagnen zum Thema gewaltfreie Erziehung wichtige Massnahmen, um die Sicht-
barkeit der Problematik zu erhöhen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
zz@bj.admin.ch 

K. Hughes et al., Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: 
a systematic review and meta-analysis, Lancet Public Health 2021 (6). 
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Eidgenössisches Justiz- und Poli-
zeidepartement EJPD 

per  E-Mail  an  zz@bj.admin.ch 

Schaffhausen,  31.  Oktober  2023 

Änderung  des  Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  23.  August  2023  haben Sie uns  den  Vorentwurf  in  obgenannter Angelegen-

heit zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und nehmen dazu 

gerne Stellung. 

Wir begrüssen  die  Verankerung  des  Schutzes  von  Kindern vor Gewalt  in der  Erziehung im Kin-

desschutz sehr. Im Einzelnen haben wir folgende Bemerkungen: 

In  Abs.  4  werden lediglich "Beratungsstellen" erwähnt. Für  die  Gewaltprävention sind jedoch 

auch weitere Formen  der  Unterstützung  von  Sorgeberechtigten (wie z.B. Elternbildung oder Ent-

lastungsangebote) wertvoll. Diese sollten unter einem allgemeinen Begriff ebenfalls Erwähnung 

finden. Wir regen  an, den  Gesetzestext wie folgt zu ergänzen: 

"Die  Kantone sorgen dafür, dass sich  die  Eltern und das Kind gemeinsam oder einzeln bei 

Schwierigkeiten  in der  Erziehung  an  Beratungsstellen wenden und weitere Unterstützungs-

angebote  in  Anspruch nehmen können." 

Wir vertreten ferner  die  Ansicht, dass  die  "psychische Gewalt" als besondere Form  der  Gewalt 

in der  Erziehung explizit im Gesetzestext erwähnt werden sollte.  Da es  sich um  die  häufigste 

Form  von  Gewalt  in der  Familie handelt, sollte klar zum Ausdruck gebracht werden, dass  die 

Erziehung nicht nur frei  von  physischer, sondern auch  von  psychischer Gewalt erfolgen soll.  Es 

ist zwar richtig, dass  es  sich bei  der  "psychischen Gewalt" um eine schwierig messbare und 



definierbare Form  von  Gewalt handelt. Allerdings ist auch  die  Formulierung "andere Formen 

entwürdigender Gewalt" schwer definierbar, zumal darunter gemäss Erläuterndem Bericht ge-

rade auch  die  psychische Gewalt zu subsumieren sei (vgl. Erläuternder Bericht,  S. 12). Da  die-

ser Artikel einen programmatischen Charakter hat, sollte nicht darauf verzichtet werden,  die 

"psychische Gewalt" ausdrücklich zu nennen, um  in der  Gesellschaft eine Änderung im Gewalt-

verständnis sowie  in den  Verhaltensweisen zu bewirken. 

Für  die  Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates 

 
Der  Präsident: 

 
Dino Tamagni 

Der  Staatsschreiber: 

 
Dr. Stefan Bilger 
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Eidgenössisches Justiz- und Poli-
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 20. November 2023 

Änderung des  Ziv ilgesetzbuches  (Gewaltfreie Erziehung)  
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 23. August 2023, mit welchem Sie uns einladen, zur Ände-

rung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) eine Stellungnahme abzugeben. Wir lassen 

uns wie folgt vernehmen: 

Der Kanton Solothurn begrüsst und unterstützt die Verankerung der gewaltfreien Erziehung im 

Zivilgesetzbuch. Die geplante Änderung setzt ein richtiges, wichtiges und starkes Signal und un-

terstützt präventive Massnahmen im Bereich der gewaltfreien Erziehung. Im Weiteren wird mit 

der geplanten Änderung die in der UNO-Kinderrechtskonvention (Art. 19) geregelte Verpflich-

tung der Vertragsstaaten umgesetzt, alle geeigneten Gesetzgebungs- und weiteren Massnah-

men zu treffen, um das Kind u.a. vor jeder Form körperlicher oder psychischer Gewaltanwen-

dung, vor Verwahrlosung oder Ausbeutung, einschliesslich des sexuellen Missbrauchs, zu schüt-

zen. Mit der vorgeschlagenen gesetzessystematischen Einordnung werden die Rolle und die Auf-

gaben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden richtigerweise nicht tangiert. 

Zu Absatz 1: 

Die Gesetzesvorlage schafft die Gelegenheit, die gewaltfreie Erziehung explizit als Recht des Kin-

des zu verankern. Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass darauf wegen mögli-

cher Interpretationen, wonach ein solcher Rechtsanspruch «als indvidueller und durchsetzbarer 

Anspruch des Kindes verstanden werden könnte», verzichtet werde. Diese Begründung ist in 

zweierlei Hinsicht nicht nachvollziehbar: Erstens ist gestützt auf Artikel 11 der Bundesverfassung 

die Stellung des Kindes als Rechtssubjekt zu stärken. Die gesetzliche Verankerung eines Rechts-

anspruchs des Kindes ist somit angezeigt und würde auch der Interpretation und Umsetzung des 

Völkerrechts (Kinderrechtskonvention) in anderen westlichen Staaten entsprechen. Zweitens hat 

der Bundesrat die Aufgabe, den Inhalt der vorgeschlagenen Gesetzesnormen entsprechend aus-

zuführen. Vorliegend kann ein Rechtsanspruch des Kindes dahingehend umschrieben werden, 

dass die Norm – in bewusster Abgrenzung zum zivilrechtlichen Kindesschutz – Signalwirkung ha-

ben und insbesondere auf eine Bewusstseinsänderung der Eltern hingewirkt werden soll. Was 

der Bundesrat mit der Aussage zu einem anderen, im Konjunktiv formulierten Verständnis einer 

solchen Regelung bezwecken will, erschliesst sich uns nicht. Daher beantragen wir, Absatz 1 in 

einen Rechtsanspruch des Kindes umzuformulieren und im Bericht den inhaltlichen Gehalt klar 
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zu umreissen. 

Zu Absatz 4: 

Der Kanton Solothurn begrüsst grundsätzlich die Verpflichtung der Kantone, Eltern und Kindern 

bei Schwierigkeiten in der Erziehung geeignete Angebote zur Verfügung zu stellen. Bei der Um-

setzung in den einzelnen Kantonen sollen die historisch gewachsenen lokalen Strukturen und 

Besonderheiten berücksichtigt werden. Im Weiteren können bei Schwierigkeiten in der Erzie-

hung nicht nur Beratung, sondern auch weitere Angebote wie beispielsweise Weiterbildungen, 

Trainings oder Entlastungsangebote hilfreich sein. Wir schlagen deshalb vor, Artikel 302 ZGB Ab-

satz 4 mit dem Zusatz «und weitere Unterstützungsangebote» zu ergänzen. 

Im Übrigen bedauert der Kanton Solothurn, dass keinerlei Massnahmen vorgesehen werden, um 

die Wirkung der Einführung der neuen Bestimmungen zur gewaltfreien Erziehung zu verstär-

ken. In diesem Sinne unterstützen wir die auch vom Vorstand SODK gestellte Forderung, wonach 

es zwischen Bund und Kantonen ein koordiniertes, langfristiges Vorgehen auf nationaler Ebene 

braucht um die Prävention, die Sensibilisierung und die Information rund um diese Problematik 

zu fördern. Insbesondere ist bedauerlich, dass die Einführung dieser neuen Gesetzesbestimmun-

gen nicht durch eine Sensibilisierungs- und Informationskampagne begleitet wird.  

 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns bestens. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Brigit Wyss Andreas Eng 
Frau Landammann Staatsschreiber 



Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSENDET AM 1 4. NOV. 2023 

kantonschwyzl ·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
3003 Bern 
zz@bj.admin.ch 

Schwyz, 7. November 2023 

Änderung Zivilgesetzbuch (Gewaltfreie Erziehung) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 23. August 2023 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen die Unterlagen zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) 
zur Vernehmlassung bis 23. November 2023 unterbreitet. 

Nachdem das sogenannte Züchtigungsrecht im Jahr 1978 abgeschafft wurde, ist nach geltendem 
Recht Gewalt gegenüber Kindern im Rahmen der elterlichen Erziehung nicht erlaubt. Die bestehen­ 
den Gesetzesbestimmungen sowie das Kinder- und Jugendhilfesystem und entsprechende Sensibili­ 
sierungsmassnahmen schützen Kinder richtigerweise vor Gewalt in der Familie. Gemäss Entwurf soll 
die in Art. 302 ZGB geregelte Erziehungspflicht der Eltern in zwei Punkten ergänzt werden. In einem 
ersten Punkt werden die Eltern mit einer neuen Bestimmung ausdrücklich dazu verpflichtet, das 
Kind ohne Anwendung von körperlichen Bestrafungen und anderen Formen entwürdigender Gewalt 
zu erziehen. Zur Unterstützung der Umsetzung soll in einem zweiten Punkt im Sinne einer flankie­ 
renden Massnahme zusätzlich eine Regelung zur Förderung und Verbesserung des Zugangs zu Erzie­ 
hungsberatungsstellen aufgenommen werden. 

Der Kanton Schwyz stimmt der Vorlage zu. 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Frau Bundesrätin, un­ 
serer vorzüglichen Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

ß/2-:- 
Andre Rüegsegger 
Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 
Staatsschreiber 

Kopie an: 
die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Regierungsrates Der P 

r Staatsschreiber 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Frau Elisabeth Baume-Schneider 
Bundesrätin 
Bundeshaus West 
3003 Bem 

Frauenfeld, 14. November 2023 
623 

Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf für eine Änderung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) betreffend gewaltfreie Erzie-
hung und teilen Ihnen mit, dass wir mit der Vorlage einverstanden sind. Unseres Erach-
tens hat sich der Staat in dieser Frage auf die gesetzgeberische Ebene zu beschrän-
ken. Eine behördliche Erziehung der Erziehungsberechtigten ist nicht angezeigt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10 
www.tg.ch  
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Modifica del Codice civile (Educazione non violenta): procedura di consultazione 
del 23 agosto 2023 
 
Gentile Consigliera federale, sig.ra Elisabeth Baume-Schneider, 
 
vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione sulla modifica del 
Codice civile relativa al tema dell’educazione non violenta e di seguito vi formuliamo le 
nostre considerazioni. 
 
Il nostro Cantone, sentite le autorità e i servizi preposti alla protezione dei minori e al 
sostegno del ruolo genitoriale, saluta favorevolmente l’inserimento nel Codice civile di 
un esplicito divieto legale delle punizioni corporali e di altri trattamenti degradanti, 
nonché del diritto a un’educazione non violenta.  
 
A tale scopo, vi ricordiamo la lettera indirizzata al Consiglio Federale il 22 settembre 
2021, tramite la quale lo scrivente Consiglio vi invitava, sulla scorta dei contenuti di uno 
specifico messaggio governativo approvato dal Gran Consiglio ticinese nel mese di 
giugno 2021, a sottoscrivere l’Appello di Berna e dare così avvio all’iter per le modifiche 
legislative necessarie per l’inserimento del divieto delle punizioni corporali nel Codice 
civile svizzero.  
 
Ci fa quindi molto piacere, che il Consiglio federale abbia aggiornato il suo parere, 
seguendo la decisione delle Camere federali e gli auspici della società civile.  
 
La proposta di modifica messa in consultazione rappresenta un passo decisivo nella 
prevenzione dei maltrattamenti e nell’affermazione del diritto a un’educazione non 
violenta, come previsto dalla Costituzione federale e dalla Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia (CRC). In tal modo, la Svizzera provvede a colmare una lacuna segnalata 
dal Comitato ONU sui diritti del bambino e dai principali enti attivi nella protezione dei 
minorenni in Svizzera.  

mailto:can@ti.ch
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Lo scrivente Consiglio di Stato approva le modifiche dell’art. 302 CC. Al contempo, 
ritiene importante inserire ulteriori specificazioni, riferendosi alla presa di posizione di 
Kinderschutz Schweiz e a quella del comitato della Conferenza dei Direttori dell’Azione 
Sociale, che sono condivise pienamente, con alcune precisazioni che riportiamo di 
seguito.  
 
Concretamente, si propone di:  
 
a) Menzionare esplicitamente nell’ art. 302, cpv. 1) del CC il diritto a un’educazione 

non violenta, con una frase del tipo “Il bambino ha diritto a un’educazione non 
violenta e fondata sul buon trattamento in tutti i suoi contesti di vita”. 

b) Esplicitare nel medesimo messaggio cosa si intende per “altre forme di violenza 
degradante” e cioè, “in particolare violenza psicologica, violenza sessualizzata, 
violenza domestica assistita e negligenza”. Questo garantirebbe un’interpretazione 
più univoca della norma. 

c) Riguardo alla prevenzione e al ricorso a consultori a livello cantonale, si propone di 
aggiungere “e di avvalersi di altri servizi di sostegno”. Oltre ai consultori è 
importante infatti poter beneficiare di altre forme di prevenzione e di sostegno, come 
la formazione e la consulenza ai genitori, o di accompagnamento educativo.  
A questo proposito, sarebbe necessario che la Confederazione disponesse dei dati 
sull’offerta esistente, in modo da poter stabilire degli standard qualitativi attesi.  
Sul costo di tali misure auspichiamo che la Confederazione possa sostenere i 
Cantoni, nello sviluppo di concetti di consulenza e aiuto, analogamente a quanto 
avvenuto in merito allo sviluppo di concetti di politica giovanile grazie all’art. 26 
LPAG, che andrebbe quindi ripristinato con questa nuova finalità.  

d) Inoltre sarebbe importante valorizzare l’importanza di promuovere l’informazione 
attraverso campagne nazionali di sensibilizzazione, che possano raggiungere 
regolarmente i professionisti, ma anche le famiglie e i bambini. Questo aspetto 
andrebbe menzionato o comunque messo in pratica e finanziato dalla 
Confederazione, d’intesa con i Cantoni. 

 
Vi ringraziamo per l’opportunità concessa nell’ambito della presente consultazione e ci 
felicitiamo per il risultato raggiunto. 
 
Vogliate gradire i nostri migliori saluti. 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 

Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
Raffaele De Rosa Arnoldo Coduri 
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Copia a: 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch) 
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione in internet 
 
 

mailto:dss-dir@ti.ch


Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Justiz 
Bundesrain 20 

3003 Bern 

Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 23. August 2023 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) den Regierungsrat 

im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Ge­

waltfreie Erziehung) Stellung zu nehmen. 

Wir begrüssen die gesetzliche Verankerung des Grundsatzes der gewaltfreien Erziehung. Damit wird 

der Umfang der in Artikel 302 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210) geregelten Erziehungs­

pflicht im Sinne des Kindeswohls weiter konkretisiert. Auch begrüssen wir den vorgesehenen verbes­

serten Zugang zu Stellen mit Beratungs- und Hilfsangeboten. Dadurch können sich Eltern und Kinder 

die notwendige Unterstützung holen, ohne eine unmittelbare (straf- oder kindesschutz-)behördliche 

Intervention befürchten bzw. erwirken zu müssen. 

Es wird im Kanton Uri unumgänglich sein, die bestehenden Angebote bekannter zu machen, um die 

mit der vorliegenden Gesetzesänderung beabsichtigte Förderung und Verbesserung des Zugangs zu 

Stellen mit Beratungs- und Hilfsangeboten nachhaltig zu erreichen. Das wird zu einer finanziellen 

Mehrbelastung des Kantons und/oder der Gemeinden führen. 

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Gelegenheit 

zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
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Altdorf, 10. November 2023 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann idirektor 
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Madame la Conseillère fédérale 
Elisabeth Baume-Schneider 
Cheffe du Département fédéral de justice 
et police 
Palais fédéral ouest 
3003  Berne 
 
 
Par courriel  

zz@bj.admin.ch 
 
 

 

 
 
 
Réf. : 23_COU_5222   Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
 
 
Révision du code civil (Education sans violence) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Le Conseil d’Etat vous remercie d’avoir sollicité son avis sur l’avant-projet de 
modification du Code civil visant l’inscription dans le code civil de l’éducation sans 
violence.  
 
Après avoir mené une consultation auprès des organismes concernés du canton, nous 
avons l’honneur de vous faire part de nos déterminations. 

 
Le droit dit « de correction » a été aboli lors de la révision du droit de la filiation en 1978, 
sans pour autant être clairement proscrit. Plusieurs interventions parlementaires ont été 
déposées ces dernières décennies, en vue d’une inscription explicite dans la loi de 
l’interdiction des châtiments corporels et autres actes dégradants ou d’une inscription 
d’un droit à une éducation sans violence. Ces propositions ont toutes été rejetées par le 
Conseil fédéral, celui-ci considérant en substance que les bases légales civiles et 
pénales, et autres mesures actuellement existantes, étaient suffisantes pour garantir les 
droits des enfants.  
 
Le Conseil d’Etat relève que les effets négatifs des châtiments corporels sur le 
développement des enfants ont été clairement documentés par diverses études 
internationales (pour davantage de détails, voir la position de la Commission fédérale 
pour l’enfance et la jeunesse, « Le droit de l’enfant à une éducation sans violence », 
novembre 2019). Les châtiments corporels ébranlent la confiance de l’enfant en ses 
parents, affaiblissent sa confiance en lui, favorisent un comportement agressif et 
perturbent son développement social, intellectuel et émotionnel. Il ressort de plusieurs 
études réalisées ces dernières années en Suisse que les parents ont encore 
régulièrement recours à l’usage de la violence dans leurs pratiques éducatives. 
Uniquement dans le Canton de Vaud, et pour l’année 2022, près de 300 dénonciations 



 

CONSEIL D'ETAT  

  

 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 

 

 

pénales ont été adressées à l’autorité pénale par la Direction générale de l’enfance et 
de la jeunesse en vertu de son obligation légale, majoritairement pour des faits de cette 
nature. Ce nombre croît chaque année. Si ces dénonciations n’ont pas toutes abouti à 
des condamnations, faute d’éléments suffisamment probants ou parce que l’enfant s’est 
rétracté, elles démontrent que la violence des parents à l’égard de leurs enfants est 
encore extrêmement répandue.  

 
Le droit de l’enfant à une protection contre toute forme de violence ou de maltraitance 
est consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant  
(art. 19), à laquelle la Suisse est partie. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a déjà 
exhorté la Suisse à plusieurs reprises à inscrire l’éducation sans violence dans la loi. A 
ce jour, une grande majorité d’Etats européens a adopté des dispositions visant à 
interdire la violence dans l’éducation et à encourager les méthodes d’éducation non 
violentes. Ces pays ont pu démontrer un recul notable et durable de la violence dans 
l’éducation.  
 
Aussi, le Conseil d’Etat se réjouit et salue le projet de révision législative qui vise à 
introduire expressément le principe de l’éducation sans violence dans le code civil. Il 
estime qu’il s’agit d’un signal fort, utile et nécessaire, qui permettra à la Suisse de lutter 
plus efficacement contre les violences infligées aux enfants au sein de leur famille. Il 
appuie pleinement l’idée que l’introduction du principe de l’éducation sans violence dans 
le code civil s’articule autour de la prévention, de l’information et de la sensibilisation, 
afin de permettre à l’avenir d’opérer une transition dans les mentalités et les pratiques.  
 
Le Conseil d’Etat propose toutefois une reformulation de l’article, afin de souligner que 
l’intérêt de l’enfant est ici au centre des préoccupations. Il nous apparaît en effet que 
l’introduction du principe de l’éducation sans violence dans notre législation gagnerait à 
être formulé sous la forme d’un droit de l’enfant. Cette formulation renforcerait la position 
des enfants en tant que sujet de droits d’une part et celle des parents en tant que 
responsables de leur éducation d’autre part. Par ailleurs, la norme devrait expressément 
mentionner, à nos yeux, les violences psychologiques aux côtés des violences 
physiques.  
 
Dans ce sens, nous proposons que la deuxième phrase de l’art. 302 al. 1 CC soit 
reformulée de la manière suivante : 
 

« En particulier, l’enfant a le droit d’être élevé en étant protégé de châtiments 
corporels et d’autres formes de violence dégradante, notamment de violence 
psychologique. » 

 
Nous appuyons également vivement la mesure d’accompagnement prévue à l’art. 302 
al. 4 CC. Il nous paraît en effet essentiel que les parents et les enfants concernés 
puissent bénéficier de l’aide et des soutiens nécessaires. A cette fin, il convient de 
consolider, voire d’étendre et de promouvoir les prestations déjà existantes dans les 
cantons et d’en faciliter l’accès. Actuellement, le Canton de Vaud soutient et développe 
déjà une offre de prestations de prévention socio-éducative aux enfants et adolescents 
ainsi qu’à leurs parents et conclut des conventions de subventions. Il existe ainsi un 
catalogue de différentes prestations (Histoire de parents, lieux d’accueil enfants-parents 
de type « Maison Verte »). Nous relevons que si le projet proposé par le Conseil fédéral 
ne prévoit pas directement de nouvelles obligations pour les cantons, celles existantes 
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devront de fait être augmentées, de sorte que cela engendrera des charges 
supplémentaires qui ne peuvent encore être clairement identifiées et chiffrées. 
 
 
Finalement, nous sommes d’avis qu’il conviendrait que la Confédération soutienne 
l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes par des campagnes de sensibilisation et 
d’information sur un plan national, puis régulièrement par la suite. La Suisse doit remplir 
de manière harmonisée son devoir de protection. 
 
En vous remerciant de l’accueil que vous réserverez aux déterminations qui précèdent 
nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER a.i. 

 
Christelle Luisier Brodard François Vodoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copies 

• Direction générale de l’enfance et de la jeunesse 

• Direction générale des affaires juridiques 

• Office des affaires extérieures 
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MT 
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Sion IA 
Elisabeth Baume-Schneider 

ConseillSre fed€rale 

Cheffe du Departement fed8ral de justice 
et police 
Palais fEldElral ouest 

3003 Berne 

Consultation sur la modification du code civil. Education sans violence 

Madame la Conseillere federale, 

Poste CH SA 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vous remercie de l'avoir consulte sur le projet cite en exergue 
et vous communique, ci-apres, sa determination. 

Le Conseil d'Etat valaisan soutient le projet sur le principe, ainsi que la modification legislative 
proposee. D'une part, la legislation actuelle merite d'etre completee par l'introduction d'une nouvelle 
disposition qui oblige expressement les parents a elever leurs enfants sans recourir a des chätiments 
corporels ni a d'autres formes de violence degradante. D'autre part, eile est assortie d'une disposition 
consacree aux offices de consultation et d'aide en maliere d'education en tant que mesure 
d'accompagnement, qui s'adresse aux cantons. Celle modification donc va dans le sens des efforts 
deja mis en rnuvre pour la protection et l'encouragement de l'epanouissement physique, intellectuel 
et moral de l'enfant. Une implication financiere de la Confederalion dans la mise en rnuvre ces 
nouvelles dispositions est cependant demandee. 

La question d'une education sans violence s'est posee de maniere recurrente en Suisse, tant en 
raison des injonctions du Comite des droits de l'enfant qu'en raison des diverses motions deposees 
et jusqu'alors toujours ete rejetees, au niveau national. L'education non violente est donc une 
problematique toujours plus d'actualite et qui doit etre pleinement realisee en Suisse. 

II est scientifiquement prouve que la violence dans l'education n'amene que des con sequences 
negatives. Des etudes ont demontre que la violence avait non seulement des effets negatifs sur les 
enfants, mais que ces effets se poursuivaient durant leur vie d'adulte. Or, force est de constater que 
la violence dans l'educalion, malgre une tendance a la baisse, fait encore partie du quotidien des 
enfants en Suisse. II est donc necessaire d'inscrire le droit a une education non violente dans le code 
civil et de soutenir les familles dans cette demarche. 

Par ailleurs, sur le plan international, il a ete demande a plusieurs reprises a la Suisse de legiferer 
en la matiere, ce que le present projet concretise. De 1979 a 2022, soixante-quatre pays, dont trente­
deux pays europeens, ont interdit dans leur legislation taut chaliment corporel. En Suisse, si le droit 
de correction est d'ores et deja en partie reprime tant par le code penal que par le code civil, la 
legislation ne s'applique qu'a la violence ayant deja eu lieu et non de maniere prevenlive. II est donc 
plus que souhaitable d'inscrire l'education sans violence dans le code civil afin de demontrer de 
maniere ferme que taute forme de violence est injustifiable. Le fait d'inscrire le droit a une education 
non violente dans le code civil est un signal fort de la part de la Confederation sur le bannissement 
total de taute violence dans l'education, quelle que soit sa forme. 

Place de la Planta 1, CP 670, 1951 Sion 
Tel. 027 606 40 04 





R eg i eru ngs rat

Kanton Zug

Reciieruncisrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West
3003 Bern

Zug, 19. September 2023 rv

Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. August 2023 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, sich bis am
23. November 2023 in obgenannter Angelegenheit vernehmen zu lassen. Wir danken Ihnen für
die Möglichkeit zur Stellungnahme und teilen Ihnen gerne mit, dass wir mit den vorgeschlage
nen Änderungen des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) einverstanden sind.

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die vom Parlament überwiesene Motion 19.4632 von
Bulliard-Marbach, welche die Verankerung der gewaltfreien Erziehung im ZGB verlangt, zweck
mässig umgesetzt. Auch den auf internationaler Ebene vorgebrachten Ermahnungen an die
Schweiz, eine gesetzliche Regelung betreffend gewaltfreie Erziehung zu schaffen, wird mit die
ser Änderung Folge geleistet.

Wir begrüssen den primär programmatischen Charakter der Gesetzesbestimmung, die den
konzeptionellen Rahmen der elterlichen Erziehung zugunsten der Kinder absteckt und die Prä
vention von Gewalt in der Erziehung sowie die Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt
situationen vorsieht.

Zu Art. 302 Abs. 1 zweiter Satz
Im erläuternden Bericht wird nachvollziehbar dargelegt, weshalb nebst der ausdrücklichen For
mulierung der physischen Gewalt auf die Formulierung «psychische Gewalt» verzichtet und
stattdessen die Formulierung «andere Formen entwürdigender Gewalt» gewählt wurde. In die
ser Formulierung eingeschlossen sind sowohl die verbale psychische Gewalt, die, wie im erläu
ternden Bericht festgehalten, wohl die vermutlich häufigste Form der Gewaltanwendung dar
stellt, wie auch Unterlassungen der Eltern, die das Kind in seiner Menschenwürde und in sei
nem Persönlichkeitsrecht verletzen. Damit wird deutlich, dass auch Unterlassungen von erzie
herischen Schutzmassnahmen zu Gewalthandlungen gezählt werden und es die elterliche
Pflicht ist, das Kind davor zu schützen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 728 33 11

www.zg.ch
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Zu Art. 302 Abs. 4
Der Aufforderung an die Kantone, niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote zur Verfü
gung zu stellen, die von Eltern und Kindern bei der Bewältigung von Konfliktsituationen entwe
der gemeinsam oder allein aufgesucht werden können, wird zugestimmt.
Im Kanton Zug werden diese Dienstleistungen bereits angeboten und regelmässig überprüft.
Wir stützen die Erläuterungen im Bericht, dass ein bedarfsgerecht flächendeckendes und nie
derschwelliges Beratungs- und Hilfsangebot als flankierende Massnahme die Umsetzung der
gesetzlich verankerten gewaltfreien Erziehung unterstützt.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Silvia Thalmann-Gut Tobias Moser
Frau Landammann Landschreiber

Versand per E-Mail an:
- zz@bj.admin.ch; als PDF- und Word-Version
- Sicherheitsdirektion (info.sd@zg.ch)
- Gesundheitsdirektion (info.gd@zg.ch)
- Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz (info.kes@zg.ch)
- Zuger Polizei (kommandooficce.polizei@zg.ch)
- Amt für Justizvollzug (strafanstalt@zg.ch)
- Obergericht des Kantons Zug (Marc.Siegwart@zg.ch)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
- Staatskanzlei (info @ staatskanzlei@zg.ch zur Aufschaltung der Vernehmlassungsantwort

im Internet)



Kanton Zürich
Regierungsrat

15. November 2023  (RRB Nr. 1324/2023)
Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung);  
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 23. August 2023 haben Sie uns eingeladen, zur Änderung des Zivil­
gesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung) Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegen­
heit und äussern uns wie folgt:

Die Schweiz hat das Übereinkommen der UNO über die Rechte des Kindes 1997 ratifiziert. 
Art. 19 verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Gesetzgebungs- sowie weitere 
Massnahmen zu ergreifen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewalt­
anwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernach­
lässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung (einschliesslich des sexuellen 
Missbrauchs) zu schützen. 
Das geltende Recht verbietet Körperstrafen und andere erniedrigenden Handlungen an 
Kindern. Dieses Verbot wird bisher aus bestehenden Gesetzesbestimmungen abgeleitet. 
So unterstehen Kinder dem Schutz des Strafrechts. Gleichwohl zeigt die Nationale Kinder­
schutzstatistik aus dem Jahr 2022, dass die Zahl der körperlich und psychisch misshan­
delten Kinder erneut gestiegen ist. Auffällig ist insbesondere der Anstieg bei psychischen 
Misshandlungen sowie das Resultat, wonach in drei Vierteln aller Fälle die Täterinnen und 
Täter in der Familie zu suchen sind. Fast die Hälfte aller Schweizer Kinder erlebt physische 
oder psychische Gewalt in der Erziehung. Dies zeigen verschiedene Studien (Studie 
UNICEF «Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021» sowie Studie im Auftrag 
der Stiftung Kinderschutz Schweiz, 2020 «Bestrafungsverhalten von Eltern in der 
Schweiz). Sie offenbaren, dass Gewalt in der Erziehung noch stark verbreitet ist, obwohl 
das Züchtigungsrecht längst abgeschafft wurde. Gleichzeitig wird insbesondere psychi­
sche Gewalt regelmässig unterschätzt oder verharmlost. Die Auswirkungen des Erlebens 
von Gewalt in der Erziehung können sich bis in das Erwachsenenleben ziehen und fort­
bestehend sein.
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Wir begrüssen die unterbreiteten Änderungen im ZGB und schlagen zudem folgende 
Ergänzungen vor:

Zu Art. 302 Abs. 1 E-ZGB: In der Praxis zeigt sich, dass psychische Gewalt (z. B. auch das 
Miterleben häuslicher Gewalt) einen grossen Anteil unter den bei der Erziehung von Kin­
dern vorkommenden Gewaltformen einnimmt und vermutlich gar die häufigste Gewaltform 
darstellt (Erläuterungen, S. 12). Auch diese Form der Gewalt soll unter die vorgeschlagene 
Gesetzesbestimmung fallen. Im Gegensatz etwa zu körperlichen Bestrafungen würde sie 
darin aber nicht ausdrücklich genannt, sondern wäre nur von der Auffangformulierung 
«und anderen Formen entwürdigender Gewalt» mitumfasst. Zur Begründung werden unter 
anderem mögliche Schwierigkeiten bei der Abgrenzung angeführt (Erläuterungen, S. 13 f.). 
Dies vermag nicht zu überzeugen, würde sich daran doch auch mit Abbildung über die 
Auffangformulierung nichts ändern. Angesichts des in der Praxis gegebenen Ausmasses 
und der Auswirkungen psychischer Gewalt erscheint vielmehr eine ausdrückliche Nennung 
im Gesetzestext angebracht. Kinder sollen auch ohne Anwendung psychischer Verletzun­
gen und Gewalt erzogen werden. Dies entspricht auch dem Leitbildcharakter der Geset­
zesnorm im Hinblick auf die angestrebte Prävention: 
	 1[…] Insbesondere haben sie das Kind ohne Anwendung von körperlichen Bestrafungen, 
psychischer Gewalt und anderen Formen entwürdigender Gewalt zu erziehen.

Dem erläuternden Bericht (S. 17) zufolge besteht bereits ein gut ausgebautes Netz an Hilfs­
angeboten; der Zugang sei aber nach Ansicht der Eidgenössischen Kommission für Kin­
der- und Jugendfragen aufgrund regionaler Unterschiede in der Versorgung nicht überall 
gleichermassen gewährleistet. Für den Kanton Zürich sind in diesem Sinne vorab eben­
falls bestehende Angebote auszuschöpfen und zu koordinieren. 

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident:	 Der stv. Staatsschreiber:

Mario Fehr	 Dr. Peter Hösli
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